
RR\742214DE.doc PE402.842v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Plenarsitzungsdokument

A6-0344/2008

15.9.2008

*
BERICHT
über den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der 
Behandlung von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen
(KOM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

Ausschuss für Wirtschaft und Währung

Berichterstatter: Joseph Muscat



PE402.842v01-00 2/26 RR\742214DE.doc

DE

PR_CNS_art51am

Erklärung der benutzten Zeichen

* Verfahren der Konsultation
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**I Verfahren der Zusammenarbeit (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**II Verfahren der Zusammenarbeit (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

*** Verfahren der Zustimmung
Absolute Mehrheit der Mitglieder außer in den Fällen, die in 
Artikel 105, 107, 161 und 300 des EG-Vertrags und Artikel 7 des 
EU-Vertrags genannt sind

***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Bei Änderungsrechtsakten werden unverändert 
aus einer bisherigen Bestimmung übernommene Textteile, die das Parlament 
ändern will, obwohl die Kommission sie nicht geändert hat, durch Fettdruck 
gekennzeichnet. Streichungen in solchen Textteilen werden gegebenenfalls 
wie folgt gekennzeichnet: [...]. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der Behandlung 
von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen
(KOM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2007)0747),

– gestützt auf Artikel 93 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde 
(C6-0473/2007),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A6-0344/2008),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des 
EG-Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Finanzdienstleistungsbranche 
leistet einen wichtigen Beitrag zu 
Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen. In einem 
Binnenmarkt kann sie diesen Beitrag 
jedoch nur unter neutralen 

(1) Die Finanzdienstleistungsbranche 
leistet einen wichtigen Beitrag zu 
Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen. In einem 
Binnenmarkt kann sie diesen Beitrag 
jedoch nur unter neutralen 
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Wettbewerbsbedingungen leisten. Daher 
müssen Rahmenvorschriften geschaffen 
werden, die hinsichtlich der 
mehrwertsteuerlichen Behandlung von 
Finanzprodukten, ihrem Vertrieb und ihrer 
Verwaltung für Rechtssicherheit sorgen.

Wettbewerbsbedingungen leisten. Daher 
müssen Rahmenvorschriften geschaffen 
werden, die in Bezug auf die 
mehrwertsteuerliche Behandlung von 
Finanzprodukten, ihren Vertrieb und ihre 
Verwaltung für derartige neutrale 
Bedingungen sorgen.

Begründung

Die Rechtssicherheit wird in Erwägung 2 angesprochen. Erwägung 1 bezieht sich auf den 
Grundsatz der Neutralität und auf die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen im 
Binnenmarkt.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die bestehenden Vorschriften der 
Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem zur 
Mehrwertsteuerbefreiung für 
Versicherungs- und Finanzdienstleistungen 
sind veraltet und haben zu einer ungleichen 
Auslegung und Anwendung dieser 
Befreiungen durch die Mitgliedstaaten 
geführt. Die Komplexität der Vorschriften 
und die unterschiedlichen 
Verwaltungspraktiken erzeugen 
Rechtsunsicherheit für die 
Wirtschaftsbeteiligten und die 
Steuerbehörden. Diese Rechtsunsicherheit 
hat zu einer erheblichen Zahl von 
Gerichtsverfahren geführt und den 
Verwaltungsaufwand erhöht. Daher muss 
klargestellt werden, welche Versicherungs- 
und Finanzdienstleistungen steuerbefreit 
sind, damit eine größere Rechtssicherheit 
geschaffen und der Verwaltungsaufwand 
für Wirtschaftsbeteiligte und Behörden 
verringert wird.

(2) Die bestehenden Vorschriften der 
Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem zur 
Mehrwertsteuerbefreiung für 
Versicherungs- und Finanzdienstleistungen 
sind veraltet und haben zu einer ungleichen 
Auslegung und Anwendung dieser 
Befreiungen durch die Mitgliedstaaten 
geführt. Die Komplexität der Vorschriften 
und die unterschiedlichen 
Verwaltungspraktiken erzeugen 
Rechtsunsicherheit für die 
Wirtschaftsbeteiligten und die 
Steuerbehörden und gewährleisten in 
keiner Weise gleiche 
Wettbewerbsbedingungen in der EU. 
Diese Rechtsunsicherheit hat zu einer 
erheblichen Zahl von Gerichtsverfahren 
geführt und den Verwaltungsaufwand 
erhöht. Daher muss klargestellt werden, 
welche Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungen steuerbefreit sind, 
damit eine größere Rechtssicherheit 
geschaffen wird, gleiche 
Wettbewerbsbedingungen in der EU 
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herbeigeführt werden und der 
Verwaltungsaufwand für 
Wirtschaftsbeteiligte und Behörden 
verringert wird.

Begründung

Das Ziel gleicher Wettbewerbsbedingungen in der Europäischen Union zwischen den 
Wirtschaftsbeteiligten und den Mitgliedstaaten muss nachdrücklich hervorgehoben werden.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Versicherungsdienstleistungen und 
Finanzdienstleistungen erfordern ähnliche 
Formen der Vermittlung. Deshalb ist die 
Vermittlung von 
Versicherungsdienstleistungen genauso zu 
behandeln wie die Vermittlung von 
Finanzdienstleistungen.

(5) Versicherungsdienstleistungen und 
Finanzdienstleistungen erfordern ähnliche 
Formen der Vermittlung. Deshalb ist die 
Vermittlung von 
Versicherungsdienstleistungen genauso zu 
behandeln wie die Vermittlung von 
Finanzdienstleistungen, einschließlich der 
Vermittlung durch einen Vermittler, der 
zu keiner der Parteien einer 
Versicherungs- oder Finanztransaktion, 
zu deren Abschluss der Vermittler 
beigetragen hat, in einem vertraglichen 
Verhältnis steht oder einen anderen 
unmittelbaren Kontakt unterhält. Dabei 
umfasst die Steuerbefreiung einheitlich 
alle Tätigkeiten, einschließlich aller einen 
Vertragsabschluss vor- und 
nachbereitenden Tätigkeiten, die für 
einen Versicherungs- oder 
Finanzvermittler typisch sind.

Begründung

Dieser Änderungsantrag dient der Klarstellung, dass der Befreiungstatbestand hinsichtlich 
der Versicherungsvermittlung im Vergleich zur geltenden Rechtslage nicht beschränkt werden 
soll. Ein Tätigwerden gegenüber den einzelnen Vertragsinteressenten ist dabei gerade nicht 
zwingend erforderlich. Durch die Klarstellung wird außerdem Gleichklang mit Artikel 2 Nr. 1 
der Richtlinie 2002/92/EG über die Versicherungsvermittlung hergestellt, der ebenfalls von 
einem weiten Begriff der Vermittlung ausgeht.
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 (5a) Tätigkeiten im Sinne der Verwaltung 
von Investmentfonds fallen auch 
weiterhin unter die Ausnahmeregelung, 
wenn sie von dritten 
Wirtschaftsbeteiligten ausgeführt werden. 

Begründung

Dieser Aspekt wird in Artikel 135 Absatz 1a behandelt, die Ausnahme von 
Verwaltungsdienstleistungen für Investmentfonds, die von Dritten erbracht werden, wird in 
diesem Artikel jedoch nicht ausdrücklich erwähnt. Mit der neuen Erwägung werden Zweifel in 
Bezug auf die Anwendbarkeit der Ausnahmeregelung für Dritte für 
Verwaltungsdienstleistungen für Investmentfonds beseitigt.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Erbringer von Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungen sind zunehmend in 
der Lage, die Vorsteuer auf von ihnen 
getragene Kosten genau ihren steuerbaren 
Ausgangsleistungen zuzuordnen. Erbringen 
sie ihre Leistungen auf Honorarbasis, 
können sie den steuerbaren Betrag für 
diese Leistungen einfach feststellen. 
Deshalb muss für solche 
Wirtschaftsbeteiligte die Möglichkeit 
ausgeweitet werden, sich für eine 
Besteuerung entscheiden zu können.

(7) Die Erbringer von Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungen sind zunehmend in 
der Lage, die Vorsteuer auf von ihnen 
getragene Kosten genau ihren steuerbaren 
Ausgangsleistungen zuzuordnen. Erbringen 
sie ihre Leistungen auf Honorarbasis, 
können sie den steuerbaren Betrag für 
diese Leistungen einfach feststellen. 
Deshalb muss für solche 
Wirtschaftsbeteiligte die Möglichkeit 
ausgeweitet werden, sich für eine 
Besteuerung entscheiden zu können, wobei 
zur Vermeidung möglicher Probleme der 
Doppelbesteuerung diese Besteuerung mit 
den einzelstaatlichen Steuern für 
Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungen abzugleichen ist.
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Begründung

Wenn auch die Mehrwertsteueroption in Bezug auf Steuern und auf einzelstaatlich festgelegte 
Steuern für Versicherungs- und Finanzdienstleistungen idealiter in einer 
Mehrwertsteuerrichtlinie enthalten sein sollte, so erscheint es jedoch ehrgeizig, auf 
europäischer Ebene ein Thema anzusprechen, das die Steuerhoheit der Mitgliedstaaten 
betrifft und nicht unmittelbar in den Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer fällt. Dennoch 
ist eine solche Bezugnahme in der Präambel der Mehrwertsteuerrichtlinie von grundlegender 
Bedeutung und überaus nützlich, und zwar nicht nur, um das endgültige 
Mehrwertsteuersystem anzusprechen und ein gewisses Maß an Angleichung der 
Mehrwertsteueroption herbeizuführen, sondern auch, um dieses Thema auf die Tagesordnung 
der Wirtschafts- und Finanzminister zu setzen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Bei der Verabschiedung von 
Maßnahmen nach Richtlinie 
2006/112/EG über das Recht auf 
Wahlmöglichkeit in Bezug auf eine 
Besteuerung sollte der Rat eine 
einheitliche Anwendung dieser 
Maßnahmen im Binnenmarkt 
gewährleisten. Bis zur Verabschiedung 
dieser Bestimmungen durch den Rat 
sollten die Mitgliedstaaten detaillierte 
Bestimmungen über die Wahrnehmung 
dieser Möglichkeit festlegen können. Sie 
sollten der Kommission diesbezüglich 
vorgesehene Maßnahmen sechs Monate 
vor deren Inkrafttreten mitteilen. In 
dieser Zeit sollte die Kommission die 
vorgesehenen Maßnahmen prüfen und 
eine Empfehlung ausgeben.

Begründung

Angesichts des viel zu offenen Wortlauts von Artikel 137 a erscheint es angezeigt, eine 
Erwägung einzufügen, mit der sichergestellt wird, dass der Rat eine einheitliche Regelung 
verabschiedet, mit der eine Fragmentierung des Marktes verhindert wird.
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 1 – Buchstabe a
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 135 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Versicherung und Rückversicherung; a) Versicherung einschließlich 
Rückversicherung;

Begründung

Die Einbeziehung des Begriffs „Rückversicherung“ in den Geltungsbereich der 
„Versicherung“ im weiteren Sinne und damit in die entsprechende Ausnahmeregelung 
gestattet es, in den Legislativvorschlägen die Bestimmungen, die sich auf Rückversicherung 
beziehen, systematisch durch den einfachen Verweis auf die „Versicherung“ zu behandeln 
und damit den Ansatz beizubehalten, wie er in den Vorschlägen bislang bereits berücksichtigt 
wurde.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 1 – Buchstabe a
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 135 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) den Währungsumtausch und die 
Bereitstellung von Bargeld;

d) den Währungsumtausch, die 
Bereitstellung von Bargeld und Umsätze 
im Geschäft mit Bargeldforderungen;

Begründung

Eine Abschaffung dieser Steuerbefreiungsvorschrift würde zur Umsatzsteuerpflicht aller 
Forderungsverkäufe führen mit gravierenden Auswirkungen insbesondere auch auf den 
Verbriefungsmarkt in Deutschland. Dann wäre nämlich der Forderungsverkauf des 
Gläubigers an die Zweckgesellschaft umsatzsteuerpflichtig und damit auch der 
Forderungseinzug bzw. die Forderungsverwaltung durch den Gläubiger als Nebenleistung 
zum Forderungsverkauf steuerpflichtig.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 1 – Buchstabe a
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 135 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) die Lieferung von Wertpapieren; e) Umsätze im Geschäft mit Wertpapieren;

Begründung

Besser ist die Formulierung „Umsätze im Geschäft mit Wertpapieren“, da 
Wertpapiergeschäfte als sonstige Leistungen und nicht als Lieferungen einzustufen sind.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 1 – Buchstabe a
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 135 – Absatz 1 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) alle Arten von Derivaten;

Begründung

Derivate sind unabhängig vom Underlying von der Umsatzsteuer zu befreien. 
Umsatzsteuerpflicht kann erst dann eintreten, wenn die Ausübung eines Geschäfts zu einem 
steuerpflichtigen Umsatz führt.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 1 – Buchstabe b
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 135 – Absatz 1 a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„(1a) Die in Absatz 1 Buchstaben a bis e 
vorgesehene Steuerbefreiung ist auf die 
Erbringung eines jeden Bestandteils einer 
Finanz- oder Versicherungsdienstleistung 
anzuwenden, der ein eigenständiges 

„(1a) Die in Absatz 1 Buchstaben a bis f 
vorgesehene Steuerbefreiung ist auf die 
Erbringung eines jeden Bestandteils einer 
Finanz- oder Versicherungsdienstleistung 
anzuwenden, der ein eigenständiges 
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Ganzes bildet und die spezifischen und 
wesentlichen Eigenschaften der 
steuerbefreiten Dienstleistung aufweist.

Ganzes bildet und die spezifischen und 
wesentlichen Eigenschaften der 
steuerbefreiten Dienstleistung aufweist.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 135a – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. „Versicherung und Rückversicherung“ 
ist eine vertragliche Verpflichtung, wonach 
eine Person gegen Zahlung einer anderen 
Person im Falle des Eintretens des 
Versicherungsfalls eine in der 
Verpflichtung festgelegte Entschädigungs- 
oder Versicherungsleistung zu erbringen 
hat;

1. „Versicherung“ ist eine vertragliche 
Verpflichtung, wonach eine Person oder 
mehrere Personen gegen Zahlung einer 
anderen Person oder anderen Personen im 
Falle des Eintretens des Versicherungsfalls 
eine in der Verpflichtung festgelegte 
Entschädigungs- oder 
Versicherungsleistung zu erbringen haben;

Begründung

Die Definition der Umsätze, die unter die Ausnahmeregelung fallen, muss sich ausdrücklich 
auf Ko-Versicherungsumsätze oder Poolrisiken sowie auf Gruppenversicherungen beziehen, 
da der Versicherungsmarkt vielfach auf diese Vertragsarten zurückgreift, um bestimmte 
Risikokategorien abzudecken.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 135a – Nummer 8 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. „Lieferung von Wertpapieren“ ist die 
Lieferung handelbarer Instrumente, die 
einen finanziellen Wert verkörpern, die 
nicht Warenpapiere oder in Artikel 15 
Absatz 2 aufgeführte Rechte sind, und die 
eines oder mehrere der folgenden Rechte 
verbriefen:

8. „Umsätze im Geschäft mit 
Wertpapieren“ ist der Umsatz handelbarer 
Instrumente, die einen finanziellen Wert 
verkörpern, die nicht Warenpapiere oder in 
Artikel 15 Absatz 2 aufgeführte Rechte 
sind, und die eines oder mehrere der 
folgenden Rechte verbriefen:
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Begründung

Besser ist die Formulierung „Umsätze im Geschäft mit Wertpapieren“, da 
Wertpapiergeschäfte als sonstige Leistungen und nicht als Lieferungen einzustufen sind.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 135a – Nummer 8 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Anteile an Organismen für gemeinsame 
Anlagen in die unter den Buchstaben a 
und b aufgeführten Wertpapiere, an 
anderen, unter Artikel 135 Absatz 1 
Buchstaben a bis d aufgeführten 
Finanzinstrumenten oder an anderen 
Organismen für gemeinsame Anlagen;

c) Anteile an Investmentfonds gemäß 
Ziffer 10 oder an Organismen oder 
anderen Agenten für gemeinsame Anlagen;

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird die Definition des Begriffs „Investmentfonds“ ausgeweitet. 
Mit der Änderung von Buchstabe c unterliegen Anteile an Investmentfonds (mobile Fonds, 
Immobilienfonds oder Pensionsfonds) auch weiterhin den geltenden Steuerbefreiungen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 135a – Nummer 8 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Eigentum an Finanzderivaten, an 
Krediten und Waren, die in bar 
abgewickelt werden, und die 
entsprechenden Optionen;

Begründung

Mit dieser Ergänzung um Buchstabe ca) sollen auch Transaktionen auf Derivativinstrumenten 
und die entsprechenden Optionen in die vorhandenen Finanzdienstleistungen eingefügt 
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werden. Die Definition ist so formuliert, dass alle Derivate umfasst werden, unabhängig von 
ihrer jeweiligen Art (Waren- und/oder Finanzinstrumente), sofern sie in bar abgewickelt 
werden.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 135a – Nummer 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. „Vermittlung von Versicherungs- und 
Finanzumsätzen“ ist die Erbringung von 
Dienstleistungen durch einen 
vertragsfremden dritten Vermittler für 
eine Vertragspartei und gegen Bezahlung 
durch diese Vertragspartei, die eine 
eigenständige Mittlertätigkeit im 
Zusammenhang mit den in Artikel 135 
Absatz 1 Buchstaben a bis e aufgeführten 
Versicherungs- und Finanzumsätzen 
darstellt;

9. „Vermittlung von Versicherungs- und 
Finanzumsätzen“ ist die Erbringung von 
Dienstleistungen, die eine eigenständige 
unmittelbare oder mittelbare 
Mittlertätigkeit im Zusammenhang mit den 
in Artikel 135 Absatz 1 Buchstaben a bis e 
aufgeführten Versicherungs- und 
Finanzumsätzen durch vertragsfremde 
dritte Vermittler darstellt, sofern keiner 
dieser Vermittler Gegenpartei dieser 
Versicherungs- oder Finanzumsätze ist;

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 135a – Nummer 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

10. „Investmentfonds“ sind Organismen 
für gemeinsame Anlagen in die in Artikel 
135 Absatz 1 Buchstaben a bis e 
aufgeführten Wertpapiere und in 
Immobilien;

10. „Investmentfonds“ sind eigens 
geschaffene Anlageinstrumente, die zu 
dem alleinigen Zweck der Sammlung von 
Vermögenswerten von Anlegern und ihrer 
Anlage in einem diversifizierten Pool von 
Vermögenswerten einschließlich 
Pensionsfonds und Finanzinstrumenten 
zur Umsetzung und Ausführung 
kollektiver Pensionssysteme ins Leben 
gerufen werden;
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Begründung

Mit dem Kommissionsvorschlag werden die Manager von Investmentfonds gehalten, den 
Mehrwertsteuerstatus der Vermögenswerte, in die sie die Vermögenswerte ihrer Anleger 
investieren, zu prüfen. Im Vergleich zu der in der Industrie gängigen Definition ist diese 
Definition allzu restriktiv. Mit dem Änderungsantrag wird die Verwendung jener Definition 
von Investmentfonds vorgeschlagen, die die Kommission in ihrem Weißbuch für den Ausbau 
des Binnenmarktrahmens für Investmentfonds selbst verwendet (KOM(2006)0686). Mit der 
Einbindung von Pensionsfonds und Finanzinstrumenten, die zur Umsetzung und Ausführung 
kollektiver Pensionssysteme herangezogen werden, werden gleiche Wettbewerbsbedingungen 
geschaffen und Wettbewerbsverzerrungen beseitigt.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 135a – Nummer 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

11. „Verwaltung von Investmentfonds“ ist 
das Ausführen von Tätigkeiten, die auf die 
Erreichung der Investmentziele des 
jeweiligen Investmentfonds abzielen.

11. „Verwaltung von Investmentfonds“ ist 
das Ausführen von Tätigkeiten, die auf die 
Erreichung der Investmentziele des 
jeweiligen Investmentfonds abzielen und 
mindestens die strategische und taktische 
Vermögensverwaltung und 
Vermögenszuteilung einschließlich 
Beratungsdienste sowie Währungs- und 
Risikomanagement umfassen.

Begründung

„Beratung“ oder „Beratungsdienste“ sollten eingefügt werden, damit auch die Dienste 
umfasst werden, die von einem vertragsfremden dritten Berater erbracht werden, der auf der 
Grundlage einer umfassenden Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen und 
der Fondsbestimmungen Investmententscheidungen trifft und den Fondsmanager 
entsprechend berät. Ein weiterer Grund für die Aufnahme dieser Art von Investmentberatung 
gegenüber dem Fondsmanager in die Ausnahmeregelung ist der Umstand, dass im anderen 
Falle die einschlägigen Mehrwertsteuerkosten zu gegebener Zeit dem Investor angelastet 
würden.
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Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 3
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 137 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Artikel 137 Absatz 1 Buchstabe a wird 
gestrichen.

entfällt

Begründung

Dieselbe Begründung wie für die Änderungsanträge 3 und 4. Da das Recht, sich für eine 
Besteuerung zu entscheiden, nur in Bezug auf Transaktionen unter Geschäftspartnern besteht, 
sollten Transaktionen zwischen einem Dienstleistungserbringer und einem Kunden auch 
weiterhin den geltenden Bestimmungen unterliegen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 137a – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Ab dem 1. Januar 2012 räumen die 
Mitgliedstaaten ihren Steuerpflichtigen das 
Recht ein, sich hinsichtlich der in Artikel 
135 Absatz 1 Buchstaben a bis g 
aufgeführten Umsätze für eine Besteuerung 
zu entscheiden.

1. Ab dem 1. Januar 2012 räumen die 
Mitgliedstaaten ihren Steuerpflichtigen in 
jedem Einzelfall das Recht ein, sich 
hinsichtlich eines in Artikel 135 Absatz 1 
Buchstaben a bis ga aufgeführten 
Umsatzes, der an einen anderen 
Steuerpflichtigen mit Sitz im Inland oder 
dem übrigen Gemeinschaftsgebiet 
ausgeführt wird, jeweils für eine 
Besteuerung zu entscheiden.
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Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 137a – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
bis ...* über die Umsetzung des 
Wahlrechts nach Absatz 1. Sie legt 
gegebenenfalls einen Legislativvorschlag 
mit Einzelheiten bezüglich der Ausübung 
dieses Wahlrechts und aller sonstigen 
diesbezüglichen Änderungen der 
Richtlinie .../.../EG vor.
* Drei Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie 
.../.../EG.

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag sollen eine optimierte Durchsetzung der Rechtsvorschriften und 
eine beratende Rolle für das Europäische Parlament gewährleistet werden.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 137a – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der Rat erlässt die zur Durchführung 
von Absatz 1 erforderlichen Maßnahmen 
gemäß dem in Artikel 397 vorgesehenen 
Verfahren. Solange der Rat diese 
Maßnahmen nicht erlassen hat, können die 
Mitgliedstaaten die Einzelheiten der 
Ausübung des Wahlrechts nach Absatz 1 
regeln.

2. Der Rat erlässt die zur Durchführung 
von Absatz 1 erforderlichen Maßnahmen 
gemäß dem in Artikel 397 vorgesehenen 
Verfahren. Solange der Rat diese 
Maßnahmen nicht erlassen hat, können die 
Mitgliedstaaten die bestehenden 
Einzelheiten der Ausübung des Wahlrechts 
nach Absatz 1 beibehalten.
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Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 137b – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) der Zusammenschluss selbst und alle 
seine Mitglieder haben ihren Sitz oder 
ihren Wohnsitz in der Gemeinschaft;

(1) der Zusammenschluss selbst hat seinen 
Sitz in der Gemeinschaft;

Begründung

Damit die Kostenteilungs-Regelung auch tatsächlich den erhofften Fortschritt für den 
Binnenmarkt herbeiführen kann, sind insbesondere zwei Aspekte zu ändern: 1) auch nicht in 
der EU ansässige Unternehmen sollten Mitglied einer solchen Vereinigung werden können, 2) 
diese Zusammenschlüsse sollten, ohne dass es ihrer grundsätzlichen Steuerfreistellung 
schadet, an Dritte Leistungen nach allgemeinen umsatzsteuerlichen Grundsätzen erbringen 
können.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 137b – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. die Mitglieder des Zusammenschlusses 
erbringen nach Artikel 135 Absatz 1 
Buchstaben a bis g steuerbefreite 
Dienstleistungen oder andere 
Dienstleistungen, bezüglich derer sie nicht 
als Steuerpflichtige gelten;

3. die Mitglieder des Zusammenschlusses 
erbringen nach Artikel 135 Absatz 1 
Buchstaben a bis ga steuerbefreite 
Dienstleistungen oder andere 
Dienstleistungen, bezüglich derer sie nicht 
als Steuerpflichtige gelten;
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Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 137b – Nummern 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. die vom Zusammenschluss erbrachten 
Dienstleistungen werden ausschließlich 
für Mitglieder des Zusammenschlusses 
erbracht und sind notwendig, um die 
Mitglieder in die Lage zu versetzen, nach 
Artikel 135 Absatz 1 Buchstaben a bis g 
steuerbefreite Dienstleistungen zu 
erbringen;

4. die vom Zusammenschluss erbrachten 
Dienstleistungen sind notwendig, um die 
Mitglieder in die Lage zu versetzen, nach 
Artikel 135 Absatz 1 Buchstaben a bis ga 
steuerbefreite Dienstleistungen zu 
erbringen;

Begründung

Damit die Kostenteilungs-Regelung auch tatsächlich den erhofften Fortschritt für den 
Binnenmarkt herbeiführen kann, sind insbesondere zwei Aspekte zu ändern: 1) auch nicht in 
der EU ansässige Unternehmen sollten Mitglied einer solchen Vereinigung werden können, 2) 
diese Zusammenschlüsse sollten, ohne dass es ihrer grundsätzlichen Steuerfreistellung 
schadet, an Dritte Leistungen nach allgemeinen umsatzsteuerlichen Grundsätzen erbringen 
können.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 137b – Nummern 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. der Zusammenschluss fordert von seinen 
Mitgliedern lediglich die genaue Erstattung 
des jeweiligen Anteils an den 
gemeinsamen Kosten, unter Ausschluss 
aller zum Zwecke der direkten 
Besteuerung durchgeführten 
Verrechnungspreisberichtigungen.

5. der Zusammenschluss fordert von seinen 
Mitgliedern lediglich die genaue Erstattung 
des jeweiligen Anteils an den 
gemeinsamen Kosten; 
Verrechnungspreisberichtigungen zum 
Zwecke der direkten Besteuerung lassen 
die Befreiung des Zusammenschlusses 
von der Umsatzsteuer unberührt.

Begründung

Damit die Kostenteilungs-Regelung auch tatsächlich den erhofften Fortschritt für den 
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Binnenmarkt herbeiführen kann, sind insbesondere zwei Aspekte zu ändern: 1) auch nicht in 
der EU ansässige Unternehmen sollten Mitglied einer solchen Vereinigung werden können, 2) 
diese Zusammenschlüsse sollten, ohne dass es ihrer grundsätzlichen Steuerfreistellung 
schadet, an Dritte Leistungen nach allgemeinen umsatzsteuerlichen Grundsätzen erbringen 
können.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4 a (neu)
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 169 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Artikel 169 Buchstabe c erhält 
folgende Fassung:
„c) für seine gemäß Artikel 135 Absatz 1 
Buchstaben a bis ga befreiten Umsätze, 
wenn der Dienstleistungsempfänger 
außerhalb der Gemeinschaft ansässig ist 
oder wenn diese Umsätze unmittelbar 
mit Gegenständen zusammenhängen, die 
zur Ausfuhr aus der Gemeinschaft 
bestimmt sind.“

Begründung

Im Hinblick auf die Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen zwischen den Banken, 
den Versicherungsunternehmen und der Fondsindustrie sollten auch gegenüber Drittländern 
erbrachte Investmentfonds-Verwaltungsdienste von der Mehrwertsteuer befreit werden.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten erlassen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, um dieser 
Richtlinie spätestens am 
31. Dezember 2009 nachzukommen. Sie 
teilen der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Rechts- und 

1. Die Mitgliedstaaten erlassen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, um dieser 
Richtlinie nachzukommen und stellen 
dabei sicher, dass die Endverbraucher aus 
der Umstrukturierung der derzeitigen 
Mehrwertsteuerregelung Nutzen ziehen. 
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Verwaltungsvorschriften mit und fügen 
eine Entsprechungstabelle dieser 
Vorschriften und der vorliegenden 
Richtlinie bei.

Sie teilen der Kommission unverzüglich 
den Wortlaut dieser Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften mit und fügen 
eine Entsprechungstabelle dieser 
Vorschriften und der vorliegenden 
Richtlinie bei.

Begründung

Wirtschaftliche Entscheidungen müssen auf der Grundlage transparenter und numerischer 
Analysen der betreffenden Frage gefasst werden. Die Kommission sollte sich um diese Art der 
Überprüfung kümmern, mit der der Nachweis erbracht werden soll, dass der 
Durchschnittsverbraucher in die Lage versetzt wird, Vorteile aus der Änderung der 
derzeitigen Mehrwertsteuerregelung für Finanzdienstleistungen zu ziehen. Dieser Überblick 
sollte den derzeitigen Umfang der Nebendienste umfassen, die dazu tendieren, in 
Niedriglohnländer ausgelagert zu werden, und die mögliche Zunahme ausgelagerter 
Nebendienste und Unterstützungsdienste, die auf die Aufhebung der Mehrwertsteuerbefreiung 
in der Finanzdienstleistungsindustrie zurückzuführen ist, messen.
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BEGRÜNDUNG

Hintergrund

Dieser Vorschlag ist ein erster Versuch der Kommission, einen Rechtsakt, der seit drei 
Jahrzehnten kaum verändert wurde, zu aktualisieren und an die wirtschaftlichen Realitäten 
anzupassen. Seit 1977 sind die meisten Finanzdienstleistungen, darunter Versicherungen und 
die Verwaltung von Investitionsfonds, von der Mehrwertsteuer befreit. Obwohl die genauen 
Gründe für die Befreiung nie eindeutig erläutert wurden1, scheint dies hauptsächlich mit den 
technischen Schwierigkeiten zusammenzuhängen, die der Besteuerung von 
Finanzdienstleistungen innewohnt. Das hat zur Folge, dass die zur Erbringung der befreiten 
Leistungen generierte Vorsteuer nicht abgezogen werden kann und folglich eine nicht 
abzugsfähige, eingebettete oder „versteckte Mehrwertsteuer“ darstellt.

Als der ursprüngliche Rechtsakt beschlossen wurde (1977), erbrachten Banken und 
Versicherungsgesellschaften den größten Teil ihrer Back-Office- und Support-Leistungen vor 
Ort. Die institutionellen Strukturen trugen nationalen Charakter und waren hauptsächlich auf 
den einheimischen Markt ausgerichtet. Seither hat sich das Umfeld völlig verändert. 
Wichtigstes Merkmal dieser Entwicklung ist die Tendenz hin zur grenzüberschreitenden 
Konsolidierung innerhalb der Gemeinschaft und einem verstärkten Outsourcing. Diese 
Entwicklungen sind nicht nur eine Folge der Marktglobalisierung, sondern vor allem das 
Ergebnis der erfolgreichen Umsetzung des Aktionsplans für Finanzdienstleistungen, der den 
Abbau von Integrationshindernissen bewirkt und die Konsolidierung maßgeblich gefördert 
hat. Die Entwicklung der betroffenen Branchen seit 1977 hat zusammen mit den 
Veränderungen des gesetzlichen und ordnungspolitischen Umfelds dazu geführt, dass die 
nicht erstattungsfähige Vorsteuer heute eine weiter verbreitete Erscheinung ist als damals. 
Höhere steuerliche Belastungen machen einen Teil der aus der grenzüberschreitenden 
Konsolidierung und dem Outsourcing resultierenden Effizienzgewinne zunichte. Die Duldung 
der „versteckten Mehrwertsteuer“ am Binnenmarkt wirft jedoch Fragen bezüglich der 
Vereinbarkeit mit den Zielen des Aktionsplans auf.

Die Rechtsvorschriften, die die Kommission modernisieren will, sind nicht nur veraltet, 
sondern werden immer unklarer. Das führt zu Rechtsunsicherheit. Der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) wurde häufig angerufen, um die Auslegung und Anwendung von 
Rechtsvorschriften zu präzisieren, die sich nicht mehr im Einklang mit einem wirtschaftlichen 
Umfeld befinden, an das zum Zeitpunkt ihrer Erarbeitung noch nicht zu denken war. Es stellt 
sich die Frage, ob, wie die Kommission es ausdrückte, der EuGH wegen der Nachlässigkeit 
des Gesetzgebers gezwungen ist, mit seinen Urteilen Steuerpolitik zu machen.

Hinzu kommt, dass sich die Sätze für den Abzug, die die Mitgliedstaaten im Rahmen der 
geltenden Rechtsvorschriften nach eigenem Ermessen festlegen, nicht im Einklang mit dem 
Grundsatz der Neutralität befinden. Um das zwischen den Mitgliedstaaten bestehende Gefälle 

1 Diese bestanden im Wesentlichen darin, die steuerpflichtigen Beträge und die Beträge der abzugsfähigen 
Mehrwertsteuer zu ermitteln, sowohl für die Unternehmen als auch für die Finanzbehörden der Mitgliedstaaten, 
ohne nicht hinnehmbare Hindernisse zu errichten und ohne rechtliche und Schwierigkeiten in Bezug auf die 
Rechnungslegung aufzubauen.
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zu veranschaulichen, führte das International Bureau for Fiscal Documentation eine Erhebung 
über die Methoden beim Vorsteuerabzug in den Mitgliedstaaten durch, aus der hervorging, 
dass die Steuersätze von 0 % bis 74 % reichen, auch wenn sie nach der 
Mehrwertsteuerrichtlinie eigentlich bis zu einem gewissen Grad harmonisiert sein müssten. In 
Vorbereitung auf die Folgenabschätzung waren die Mitgliedstaaten gebeten worden, Angaben 
zum Wert der tatsächlichen Mehrwertsteuereinnahmen zu machen, die auf die von Banken 
und Versicherungsgesellschaften zu tragende nicht erstattungsfähige Vorsteuer 
zurückzuführen sind, sowie zum Wert von aufgrund der Befreiung dieser Dienstleistungen 
entgangenen Mehrwertsteuereinnahmen. Offenbar hat weniger als die Hälfte der 
Mitgliedstaaten dieser Aufforderung entsprochen.

Ziele

Zur Lösung der vorstehend aufgeführten Probleme schlägt die Kommission eine 
Reformierung der Mehrwertsteuergesetzgebung vor, mit der die folgenden Ziele erreicht 
werden sollen:

1. Erhöhung der Rechtssicherheit für alle Beteiligten von der Wirtschaft bis zu den 
nationalen Steuerbehörden und Senkung des Verwaltungsaufwandes für die 
Einhaltung der Steuervorschriften und bei gleichzeitiger Herbeiführung von 
Gewissheit für die Mitgliedstaaten über ihre Haushaltsmittel.

2. Einheitlichere Anwendung der Steuer und Schaffung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen auf dem Binnenmarkt durch Beseitigung von 
Wettbewerbsverzerrungen, die aus der derzeitigen Mehrwertsteuerregelung für 
Finanzdienstleistungen resultieren.

3. Wirtschaftsbeteiligte sollen in die Lage versetzt werden, die Auswirkungen nicht 
abzugsfähiger Mehrwertsteuer auf ihre Tätigkeit besser zu beherrschen.

4. Und allgemein Förderung des Grundsatzes der Steuerneutralität, der eine der 
Grundlagen des Mehrwertsteuersystems der EU darstellt.

Maßnahmen

Zur Erreichung dieser Ziele werden die folgenden drei Maßnahmen vorgeschlagen:

1. Aktualisierung der Definition der steuerbefreiten Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen.

2. Möglichkeit für die Steuerpflichtigen, sich für die Besteuerung ihrer Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen zu entscheiden, wie im Vorschlag der Kommission 
vorgesehen. Eine solche Möglichkeit, sich für die Besteuerung zu entscheiden, existiert in der 
Mehrwertsteuerrichtlinie bereits, allerdings nur für Finanzdienstleistungen.1 Zudem liegt sie 

1 Die derzeitige Mehrwertsteuerrichtlinie sieht vor, dass Mitgliedstaaten ihren Steuerpflichtigen das Recht 
einräumen können, sich in Bezug auf Finanzdienstleistungen für eine Besteuerung zu entscheiden; der 
Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Mitgliedstaaten ihren Steuerpflichtigen dieses Recht einräumen.
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derzeit im Ermessen der Mitgliedstaaten und wird kaum genutzt.1 Die begrenzte 
Verfügbarkeit dieser Option hat laut Kommission eine potenziell verzerrende Wirkung.

3. Einführung einer branchenspezifischen Steuerbefreiung bei Kostenteilungsvereinbarungen.

Vorläufige Bemerkungen

Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen sich aus der Sicht von Unternehmen, 
Steuerbehörden und Verbraucher beurteilen.

Aus der Sicht der Unternehmen: Wie aus der Analyse der Kommission hervorgeht, haben sich 
nicht erstattungsfähige Vorsteuern zu einem wichtigen Faktor bei Entscheidungen darüber 
entwickelt, wo und wie ein Wirtschaftsbeteiligter unter Berücksichtigung der Lissabon-
Strategie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen anbietet.

Aus der Sicht der Steuerbehörden: Vom Gesetzgeber ist zu berücksichtigen, dass diejenigen 
Maßnahmen, die in einer Erhöhung der Abzugsfähigkeit münden, bei Nichtvorhandensein 
gegenläufiger Maßnahmen zu einer Verringerung der Mehrwertsteuereinnahmen der 
Mitgliedstaaten führen werden.

Aus der Sicht der Verbraucher: Unklar ist, in welchem Umfang Vorteile in Bezug auf 
Effizienz und Kostensenkung an die Verbraucher weitergereicht würden. Wie in der 
Folgenabschätzung ganz richtig gewarnt wird, besteht immer die Gefahr, dass kommerzielle 
Zwänge die Kostenersparnis ungleich über den gesamten Kundenstamm verteilen, wobei 
Geschäftskunden nach wie vor einen Teil der nicht abzugsfähigen Mehrwertsteuer tragen.

Nach einer vorläufigen Beurteilung des Vorschlags ist der Berichterstatter zu folgender 
Meinung gelangt:

1. Der Anwendungsbereich des Vorschlags ist als positiv zu begrüßen, zumal damit mehr 
Rechtssicherheit geschaffen wird. Die neuen von der Kommission vorgeschlagenen 
Definitionen sind nützlich und dringend erforderlich, um den Anschluss an die 
wirtschaftlichen Realitäten herzustellen.

2. Die Übereinstimmung der Definitionen mit dem Aktionsplan für 
Finanzdienstleistungen muss gewährleistet werden. Doch die neuen Definitionen 
sollten auch deshalb, weil eine strengere Auslegung der Steuerbefreiung erforderlich 
ist, gegebenenfalls enger gefasst werden, als dies in den Definitionen, die in den 
Vorschriften zum gemeinsamen Binnenmarkt enthalten sind, der Fall ist.

3. Es ist gründlich und mit der gebotenen Umsicht zu prüfen, welche Auswirkungen eine 
allgemeine Inanspruchnahme der Option der Besteuerung von Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen auf die Endverbraucherpreise hätte, wobei 
insbesondere zu bedenken ist, dass für die Nutzung dieser Option nur begrenzte 
Erfahrungen vorliegen und zuverlässige Angaben, die eine genaue Beurteilung der 

1 Derzeit gewähren Belgien, Deutschland, Estland, Frankreich und Litauen ihren Steuerpflichtigen dieses 
Entscheidungsrecht.
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Auswirkungen ermöglichen, fehlen. Eine Vereinfachung der Verfahren für die 
Unternehmen darf keinen Preisanstieg für die Verbraucher zur Folge haben. Diese 
Sorge ist umso berechtigter, als der Versicherungssektor in den Anwendungsbereich 
der besonderen Mehrwertsteuerbefreiungsregelung aufgenommen werden soll, und 
zwar vor allem in jenen Ländern, in denen Versicherungssteuern erhoben werden.

 Zu viele der wichtigen Details bleiben den Mitgliedstaaten überlassen, was den 
Anwendungsbereich der Option betrifft (ob sie beispielsweise nur für Leistungen 
auf Honorarbasis usw. gelten soll). Folglich wird das Gesamtergebnis von den 
genauen Details der Durchführungsmaßnahmen abhängen. Obwohl der Vorschlag, 
wie schon angedeutet, vorsieht, dass der Rat die entsprechenden 
Durchführungsmaßnahmen beschließen soll, bestätigt er dennoch, dass die 
Mitgliedstaaten die Einzelheiten selbst regeln, wenn entsprechende Maßnahmen 
vom Rat ausbleiben. Der Vorschlag sollte Sicherheitsmechanismen enthalten, um 
eine Zersplitterung des Marktes im Ergebnis von Meinungsverschiedenheiten 
seitens der Mitgliedstaaten über die Umsetzung des Rechts, für eine Befreiung zu 
optieren, zu verhindern.

Wie aus der Folgenabschätzung der Kommission hervorgeht, besteht eine Nebenwirkung der 
grenzüberschreitenden Konsolidierung darin, dass die durch Vorsteuern erzielten 
Steuereinnahmen vor allem in den Mitgliedstaaten anfallen werden, in denen die Leistungen 
vom Leistungserbringer erbracht werden, und nicht dort, wo der (gewerbliche oder private) 
Verbraucher der Leistungen niedergelassen ist. Gibt es Sicherheitsmechanismen, die eine 
übermäßig unausgewogene Verteilung der Generierung von Steuereinnahmen vermeiden 
könnten? Da keine zuverlässigen Informationen über die Auswirkungen der vorgeschlagenen 
Maßnahmen vorliegen, könnte in den Legislativtext eine Verpflichtung zur Analyse der 
Wirksamkeit der Maßnahmen in Verbindung mit der Verpflichtung, dem Rat und dem 
Parlament Bericht zu erstatten, aufgenommen werden.
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